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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

In der Sommersession 2019 wurden die voraussichtlich letzten Wechsel der 50.
Legislatur im Nationalrat vorgenommen. Für lediglich noch zwei Sessionen wurden zwei
neue Zürcher SVP-Mitglieder vereidigt: Therese Schläpfer (svp, ZH) und Martin Haab
(svp, ZH). Sie erbten die Sitze von zwei Winterthurer Schwergewichten der Volkspartei.
Natalie Rickli (svp, ZH) hatte seit 2007 und Jürg Stahl (svp, ZH) gar seit 1999 in der
Volkskammer gesessen. Während Rickli im Frühling 2019 in den Zürcher Regierungsrat
gewählt worden war und deshalb ihr Nationalratsamt niederlegte, wollte Stahl, der 2017
als Nationalratspräsident geamtet hatte, der «nächsten Generation» Platz machen.
Allerdings war Stahls Nachfolgerin Therese Schläpfer, 2019 frisch in den Kantonsrat
gewählte Gemeindepräsidentin aus Hagenbuch, bereits 60 Jahre alt. Der für Rickli
nachrutschende Landwirt Martin Haab (Jahrgang 1962) sass seit 2011 im
Kantonsparlament von Zürich. Auch wenn die Zeit in Bern bis zu den Wahlen für Haab
und Schläpfer nur noch kurz ist, dürfte das Etikett «Bisherige» bei den
Nationalratswahlen im Herbst 2019 ihre (Wieder-)Wahlchancen erhöhen.

Insgesamt kam es in der 50 Legislatur zu 28 Mutationen – 26 im Nationalrat und zwei im
Ständerat. In der SP-Fraktion kam es zu 9 Wechseln: 21 Prozent der 2015 in den
Nationalrat gewählten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wurden damit in der
50. Legislatur ersetzt. Die CVP wies hier eine Quote von 20 Prozent auf (6 Wechsel). Mit
drei Wechseln war die Wechselquote bei den Grünen am höchsten (25%). Einen
Wechsel gab es in der BDP-Fraktion (14%). Mit fünf respektive zwei Wechseln wiesen die
FDP (6%) und die SVP (7%) eher geringe Fluktuationsraten auf. Gar keine Mutationen gab
es bei der GLP-Fraktion. 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2019
MARC BÜHLMANN

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mittels eines Postulats ersuchte Baptiste Hurni (sp, NE) den Bundesrat, einen Bericht
zum psychischen Gesundheitszustand der Schweizerinnen und Schweizer zu erstellen.
Das Geschäft wurde in der Sommersession 2021 von Therese Schläpfer (svp, ZH)
bekämpft. Sie war der Ansicht, dass das Erteilen von psychologischen Ratschlägen nicht
in den Aufgabenbereich des Bundes falle und die psychischen Folgen der Pandemie
nicht durch die Pandemie, sondern durch die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen
verursacht worden seien. Der Nationalrat behandelte den Vorstoss im darauffolgenden
September. Hurni erklärte, dass sich die Covid-19-Pandemie und die damit
verbundenen Massnahmen wie die Lockdowns oder die sozialen und kulturellen
Einschränkungen gemäss Ärzteschaft negativ auf die psychische Gesundheit der
Bevölkerung ausgewirkt hätten. In besonderem Masse gelte dies für diejenigen
Personen, die bereits vor der Pandemie gefährdet gewesen seien. Da es bisher aber an
soliden und verlässlichen Daten fehle, die nötig seien, um im Bedarfsfall angemessene
Massnahmen zu ergreifen, solle der Bund diesbezüglich eine ausführliche Studie
erstellen. Gesundheitsminister Berset unterstrich die Notwendigkeit verlässlicher
Informationen, aufgrund derer Entscheidungen getroffen werden könnten. Im Namen
des Gesamtbundesrats erklärte er sich dazu bereit, dem vom Postulanten geforderte
Anliegen auf Basis der Arbeit einer bereits existierenden Arbeitsgruppe und einer
Studie, welche vom BAG in Auftrag gegeben worden war, Rechnung zu tragen. Daher
empfahl er das Postulat zur Annahme. Die grosse Kammer kam dieser Aufforderung mit
101 zu 78 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) nach. Während die Fraktionen der SP, GLP,
Grünen und der Mitte geschlossen oder grossmehrheitlich für das Postulat stimmten,
sprachen sich die FDP- und SVP-Fraktionen geschlossen respektive mit einer Ausnahme
gegen das Postulat aus. 2

POSTULAT
DATUM: 16.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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Um der Zunahme von Hitzewellen besser begegnen zu können, wollte Valentine Python
(gp, VD) den Bundesrat damit betrauen, einen Bericht zu dringend notwendigen
Anpassungen im Gesundheitswesen zu erstellen. Nachdem Therese Schläpfer (svp, ZH)
das Geschäft in der Sommersession 2023 bekämpft hatte, weil sie es für eine
«Panikmache» hielt und die Gesundheitsversorgung Sache der Kantone sei, behandelte
der Nationalrat den Vorstoss in der darauffolgenden Herbstsession. Dort erhielt die
Postulantin Unterstützung von Gesundheitsminister Berset. Dieser hob hervor, dass die
steigenden Temperaturen ein Problem für die öffentliche Gesundheit darstellten.
Deshalb seien verschiedene Arbeiten im Gange – beispielsweise ein Forschungsprojekt
vom National Center for Climate Services (NCCS) zu den gesundheitlichen
Auswirkungen des Klimawandels und eines vom BAG in Zusammenhang mit dem
Aktionsplan «Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz». Der von Python
geforderte Bericht könne dazu dienen, die Entwicklungen zusammenzufassen, weshalb
der Bundesrat die Annahme des Postulats empfahl. Dennoch lehnte die grosse Kammer
den Vorstoss mit 101 zu 82 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) ab. Die Fraktionen der SP, GLP
und Grünen sprachen sich zwar geschlossen für den Vorstoss aus, wurden allerdings
von der bürgerlichen Mehrheit überstimmt. 3

POSTULAT
DATUM: 13.09.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Suchtmittel

Eigentlich hätte sich der Nationalrat bereits in der Frühjahrssession 2020 mit der
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Durchführung von wissenschaftlichen
Studien zum Cannabiskonsum  befassen sollen. Nachdem jedoch diese Session
aufgrund des Coronavirus abgebrochen worden war, führte die grosse Kammer die
Detailberatung im Juni 2020 durch. 
Dabei wurden zwei Änderungen, die von der SGK-NR gegenüber dem Entwurf des
Bundesrates vorgeschlagen worden waren, angenommen: Zum einen stimmte der
Nationalrat einstimmig für die Untersuchung der Gesundheitszustandsentwicklung der
Studienteilnehmenden. Zum anderen entschied er sich mit 112 zu 76 Stimmen (bei 6
Enthaltungen) dafür, dass die für die Projekte verwendeten Produkte aus dem
Schweizer Biolandbau stammen müssen und somit die Schweizer Landwirtschaft
gestärkt wird. Letzteres stiess beim Bundesrat auf keine grosse Zustimmung.
Gesundheitsminister Berset gab zu bedenken, dass es nur sehr wenige Hersteller mit
Erfahrung in diesem Bereich gebe und die benötigte Zeit für die Beschaffung
entsprechender Produkte lang sein dürfte. Daher könne es zu Verzögerungen bei der
Umsetzung der Projekte kommen. 
Sämtliche Anträge von Seiten der SVP und der CVP – beide Parteien hatten sich bereits
bei der Eintretensdebatte teilweise oder vollständig negativ gegenüber der
Gesetzesänderung geäussert –  stiessen im Nationalrat auf Ablehnung. So sprach sich
die grosse Kammer mit 118 zu 75 Stimmen (bei 1 Enthaltung) resp. mit 119 zu 74 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) dagegen aus, dass die Arbeitgebenden resp. Schulen der
Studienteilnehmenden über deren Teilnahme am Projekt informiert werden müssen.
Therese Schläpfer (svp, ZH) hätte sich eine entsprechende Meldepflicht gewünscht, da
der Cannabiskonsum zu Konzentrationsminderung und Gefährdung der
konsumierenden Person oder Drittpersonen führen könne. Die SP und Teile der Mitte-
Fraktion hielten dem jedoch entgegen, dass sich in diesem Fall kaum jemand mehr zur
Teilnahme an den Studien bereit erklären würde. Auch die beiden Minderheitsanträge
Roduit (cvp, VS) und Herzog (svp, TG), die eine Registrierung der Partizipanten und
Partizipantinnen resp. die Abgabe des Führerscheins während und für eine bestimmte
Zeit nach der Studienteilnahme verlangten, fanden im Nationalrat kein Gehör. Ein
Antrag von Andrea Geissbühler (svp, BE), dass die Teilnehmenden das Cannabis  selber
finanzieren müssen und nur Personen an den Studien teilnehmen dürfen, die weder
Sozialhilfegelder noch eine Invalidenrente beanspruchen, wurde mit 122 zu 70 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) ebenfalls abgelehnt. Bezüglich des THC-Gehalts sprach sie der
Nationalrat für die vom Bundesrat vorgeschlagene Begrenzung des maximalen Wertes
bei 20 Prozent aus – eine Minderheit Herzog hatte eine obere Limite von 15 Prozent
gefordert – und dass die Partizipanten und Partizipantinnen monatlich nicht mehr als
10 Gramm THC erhalten können. Ferner wurde unter anderem dem Antrag eine Absage
erteilt, dass die Bewilligung von Pilotversuchen durch den Bundesrat statt durch das
BAG erfolgen muss und Gemeinden ein Projekt nur mit der Zustimmung ihres Kantons
bewilligen können. Die von der Mitte-Fraktion hervorgebrachte Forderung zur alleinigen
Finanzierung der Pilotversuche durch Gemeinden und Kantone scheiterte mit 107 zu 86
Stimmen (bei 1 Enthaltung).
In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die Vorlage mit 113 zu 81 Stimmen
an, wobei die Fraktionen der SP, der GLP und der Grünen geschlossen für das Geschäft
stimmten, die Stimmen der FDP-Liberalen- und der Mitte-Fraktion sich aufteilten und

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.06.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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sich bei der SVP-Fraktion, abgesehen von Roger Köppel (svp, ZH), alle gegen die
Ergänzung des Betäubungsmittelgesetzes aussprachen. 4

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im Dezember 2019 reichte Christian Lohr (cvp, TG) eine Motion ein, wonach der
Bundesrat die Preise von Laboranalysen zulasten der OKP senken solle. Kurz zuvor
habe das Konsumentenmagazin der Romandie, Bon à savoir, aufgezeigt, dass
Laboranalysen in der Schweiz bis zu 18 Mal teurer seien als in Frankreich, Österreich
und Deutschland. Durch eine Preisreduktion liessen sich somit «mehrere hundert
Millionen Franken pro Jahr» einsparen, betonte der Motionär. Der Bundesrat erklärte,
dass er 2017 eine Revision der Analyseliste (AL) begonnen habe, wobei das EDI die
neuen Tarife entsprechend den Gestehungskosten der Analysen bei effizienter
Erbringung in der notwendigen Qualität neu berechnen werde – wie es das KVG
vorsehe. Es würden zwar keine pauschalen Tarifsenkungen vorgenommen, wie es die
Motion fordere, dennoch erwarte er insgesamt eine Senkung der Preise, erklärte der
Bundesrat. Ergänzend wies er darauf hin, dass eine solche Anpassung durch den
Bundesrat nicht mehr möglich sein werde, wenn die überwiesene Motion der SGK-SR
(Mo. 17.3969) für eine Aushandlung der Tarife von Laboranalysen durch die Tarifpartner
umgesetzt sei. 
Nachdem Therese Schläpfer (svp, ZH) die Motion im Juni 2020 bekämpft hatte,
behandelte sie der Nationalrat in der Herbstsession 2020. Schläpfer argumentierte,
dass der internationale Vergleich hinke, da verschiedene relevante Unterschiede
zwischen den Staaten unberücksichtigt blieben; etwa die deutlich grössere
Auftragsmenge und die entsprechend niedrigeren Grenzkosten in den deutschen
Labors. Folglich bat sie um Ablehnung der Motion, um die Qualität der Schweizer Tests
nicht zu gefährden. Mit 141 zu 46 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach sich die grosse
Kammer für Annahme der Motion aus. 5

MOTION
DATUM: 15.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2021 pflichtete der Nationalrat seinem Schwesterrat bezüglich des
Entwurfs zur Vollstreckung der Prämienzahlungspflicht in weiten Teilen bei, schuf aber
zwei Differenzen. So wollten Bundesrat und Ständerat säumige Prämienzahlende
zukünftig zwangsweise Versicherungen und Modellen mit eingeschränkter Wahl der
Leistungserbringenden zuweisen können, die SGK-NR lehnte diese Möglichkeit jedoch
ab – diesbezüglich seien zu viele Fragen ungeklärt, betonte Therese Schläpfer (svp, ZH).
Stillschweigend folgte der Nationalrat diesem Antrag. Die zweite neue Differenz betraf
den Vorschlag der Kommissionsmehrheit, im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs einen Artikel zu ergänzen, wonach Schuldnerinnen und Schuldner ihre
Arbeitgebenden anweisen können, einen Teil ihres Einkommens in der Höhe ihrer
laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der OKP an das zuständige
Amt zu überweisen. Damit sollten «neue Schulden aufgrund bestehender
Betreibungen» vermieden werden, argumentierte Kommissionssprecher Hess (mitte,
BE). Eine Minderheit Nantermod (fdp, VS) sprach sich erfolglos gegen diese Änderung
aus, weil man dafür mindestens die für das Betreibungsgesetz zuständigen Behörden
anhören müsse – zumal die SGK-NR nicht für diesen Themenbereich zuständig sei und
eine solche Regelung deutlich von den bestehenden Regelungen abweichen würde.
Zudem solle kein einseitiges Privileg zugunsten der Krankenkassen eingeführt werden,
auch andere Gläubigerinnen und Gläubiger verfügten über berechtigte Forderungen an
die Schuldnerinnen und Schuldner. Und schliesslich wehrte sich der
Minderheitensprecher dagegen, zusätzliche administrative Aufgaben für die
Arbeitgebenden zu schaffen. Mit 108 zu 82 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) folgte der
Nationalrat gegen den Willen der SVP- und der FDP.Liberalen-Fraktion sowie eines
Mitglieds der Mitte-Fraktion dem Mehrheitsantrag. 
Stillschweigend folgte die grosse Kammer ihrem Schwesterrat hingegen in
verschiedenen Punkten: So zeigte sich auch der Nationalrat überzeugt, dass
Jugendliche nach ihrem Erreichen der Volljährigkeit nicht für frühere Prämienschulden
haftbar gemacht werden dürfen; die Haftbarkeit verbleibt bei ihren Eltern. Zudem
dürfen Personen maximal zweimal pro Kalenderjahr betrieben werden, es sei denn, eine
Betreibung habe zu einem Verlustschein geführt. Überdies soll der Bundesrat zukünftig
die Gebühren auf Mahnungen regeln können. 
Diskussionen gab es hingegen bezüglich der Frage, ob die Krankenversicherungen 50
Prozent (Kommissionsmehrheit) oder 75 Prozent (Minderheit Glarner; svp, AG) der
Rückerstattungen an die Kantone überweisen sollen. Andreas Glarner kritisierte die

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
ANJA HEIDELBERGER
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vorgeschlagene Lösung, da die Versicherungen damit «bis zu 135 Prozent der Prämien
kassieren», während das Debitorenrisiko bei den Gemeinden (oder Kantonen) zu liegen
komme. Bundesrat Berset beantragte hingegen, bei der von der Kommission
vorgeschlagenen Regelung zu bleiben, zumal diese einen Kompromiss zwischen
Versicherungen und Kantonen darstelle. Ansonsten hätten die Krankenversicherungen
«plus d'intérêt à poursuivre les assurés». Mit 138 zu 52 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
folgte die grosse Kammer mit Ausnahme der SVP-Fraktion und eines Mitglieds der
FDP.Liberalen-Fraktion der Kommissionsmehrheit. 
Am umstrittensten war einmal mehr die Frage nach der Abschaffung der Liste der
säumigen Prämienzahlenden – wobei sich Christian Lohr (mitte, TG) vehement gegen
die Bezeichnung «schwarze Liste» wehrte. Wie der Ständerat beantragte die
Kommissionsmehrheit, auf eine Abschaffung der Listen zu verzichten, da man den
Entscheid über deren Anwendung den Kantonen überlassen wolle. Der Bundesrat und
eine starke Minderheit Weichelt (al, ZG) sprachen sich hingegen für ihre Streichung aus,
da sie sich in der Praxis nicht bewährt hätten. Nachdem die Entscheidung in der
Kommission mit 13 zu 12 Stimmen diesbezüglich äusserst knapp ausgefallen war, sprach
sich der Nationalrat mit 98 zu 92 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ebenfalls eher knapp für
die Beibehaltung der Listen aus; die Stimmen der Mitglieder der SP-, der Grünen- und
der GLP-Fraktion sowie der EVP und eine Minderheit der FDP reichten somit für eine
Streichung der Listen nicht aus. Nach einigen sprachlichen und formalen Bereinigungen
nahm der Nationalrat den Entwurf in der Folge mit 191 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
ohne Gegenstimme an. 6

In der Herbstsession 2023 startete der Nationalrat in die Beratung des zweiten
Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Der Rat stand dabei
unter dem Einfluss des zwei Tage zuvor verkündeten grossen Prämienanstiegs für das
Jahr 2024, auf den zahlreiche Sprechende Bezug nahmen. Andri Silberschmidt (fdp, ZH)
und Benjamin Roduit (mitte, VS) präsentierten dem Rat die Vorlage sowie die
Mehrheitsposition der SGK-NR: Der bundesrätliche Entwurf setze weitere
Empfehlungen des Expertenberichts sowie dreizehn Vorstösse des Parlaments um. Die
Kommissionsmehrheit sei nicht mit allen Massnahmen einverstanden und habe folglich
vier grosse Änderungsanträge gestellt. Bevor sich der Nationalrat jedoch mit diesen
befasste, lagen ihm ein Minderheitsantrag de Courten (svp, BL) auf Nichteintreten sowie
ein Minderheitsantrag Weichelt (al, ZG) auf Rückweisung an den Bundesrat vor. Thomas
de Courten bezeichnete die Vorlage als «Flickwerk, bei dem wir nicht wissen, was wir
damit tatsächlich erreichen», und kritisierte, dass die wirklich wirksamen Massnahmen
darin nicht enthalten seien. Er zog den Nichteintretensantrag jedoch zurück in der
Hoffnung, dass man mit der Vorlage «wenigstens einen Schritt weiterkomme[...]», denn
aufgrund des erneuten Prämienanstiegs sei es dringend, dass man Lösungen finde.
Manuela Weichelt kritisierte hingegen ob der zahlreichen anstehenden Reformprojekte
den «Gesetzes-Hyperaktivismus» in diesem Themenbereich sowie die bei
Pharmaunternehmen und Krankenversicherungen angestellten Mitglieder der SGK. Sie
forderte den Bundesrat auf, nach Rückweisung den Präventionsgedanken sowie eine
Koordination zwischen Apotheken und Ärzteschaft in die Vorlage zu integrieren, mit
einem runden Tisch die Problematik der Netzwerke in der koordinierten Versorgung zu
lösen und auf Einschränkungen des Öffentlichkeitsprinzips zu verzichten. Mit 156 zu 23
Stimmen (bei 11 Enthaltungen) fand der Rückweisungsantrag jedoch nur bei der Grünen-
Fraktion und einem Mitglied der SVP-Fraktion Zustimmung.

In der Detailberatung debattierte der Nationalrat die Vorlage in zwei Blöcken. Im ersten
Block behandelte er unter anderem die Netzwerke zur koordinierten Versorgung
sowie die Leistungen der Apothekerinnen und Apotheker. Dabei lehnte er das
Herzstück dieses Projekts, wie es Gesundheitsminister Berset formulierte, ab: die
Schaffung einer neuen Kategorie der Leistungserbringenden, den Netzwerken zur
koordinierten Versorgung. Diese sollten die Koordination der Behandlung einer Person
über alle Leistungserbringenden hinweg übernehmen, wofür sie etwa auch
Koordinationsleistungen in Rechnung stellen könnten. Gemäss bundesrätlichem
Vorschlag müssten die Netzwerke unter anderem von einer Ärztin oder einem Arzt
geleitet werden und über einen kantonalen Leistungsauftrag verfügen. Während die
Kommissionsmehrheit gänzlich auf diese neue Kategorie der Leistungserbringenden
verzichten wollte, weil die Einführung einer neuen Kategorie mit grossem Aufwand
verbunden wäre und ähnliche Netzwerke auch ohne diese ausführlichen Regelungen
bereits existierten, schlug eine Minderheit Maillard (sp, VD) einige Änderungen an der
bundesrätlichen Version vor – etwa einen Verzicht auf einen kantonalen
Leistungsauftrag. Mit 117 zu 67 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) folgte der Nationalrat dem
Mehrheitsantrag und sprach sich somit gänzlich gegen die Schaffung einer gesetzlichen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2023
ANJA HEIDELBERGER
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Regelung der Netzwerke aus.

Umstritten war im Nationalrat auch, welche Leistungen von Apothekerinnen und
Apothekern und von Hebammen zukünftig von der OKP übernommen werden sollen.
Dabei entschied sich der Nationalrat, die bundesrätlichen Regelungen, mit denen unter
anderem die Motionen Humbel (mitte, AG; Mo. 18.3977) und Ettlin (mitte, OW; Mo.
18.4079) umgesetzt werden sollten, noch auszubauen. Erstens willigte er ein, dass
Apotheken zukünftig selbstständig bestimmte Leistungen zulasten der Krankenkassen
abrechnen können, etwa im Rahmen von Präventionsprogrammen. Zweitens ergänzte er
entgegen einem Minderheitsantrag Glarner (svp, AG) die neue Regelung des
Bundesrates, wonach zukünftig auch bestimmte «pharmazeutische
Beratungsleistungen» der Apothekerinnen und Apotheker übernommen werden sollen,
um eine Abgeltung von Analysen und der Abgabe von MiGeL-Artikeln. Drittens folgte der
Nationalrat bei den Hebammen einem Einzelantrag Wismer (mitte, LU), der die
Übernahme der Leistungen durch die OKP auf alle notwendigen Arzneimittel, Analysen
und Gegenstände der MiGeL, welche Hebammen während Schwangerschaft,
Niederkunft und im Wochenbett verschreiben, erweiterte. Eine Minderheit Schläpfer
(svp, ZH) hatte diese Änderungen aus Angst vor einer Mengenausweitung bekämpft.
Stillschweigend hiess die grosse Kammer schliesslich auch die Ausdehnung der
Kostenbefreiung auf den Beginn der Schwangerschaft gut, wie sie der Bundesrat in
Umsetzung einer Motion Kälin (gp, AG; Mo. 19.3070) und einer Motion Addor (svp, VS;
Mo. 19.3307) vorgeschlagen hatte.

Schliesslich wollte die Kommissionsmehrheit eine neue Regelung schaffen, wonach die
Krankenversicherungen ihre Klientinnen und Klienten über bezogene Leistungen,
Massnahmen zur Verhütung von Krankheiten sowie über Angebote für bessere
Wirtschaftlichkeit (z.B. über mögliche Generika) informieren und den
Leistungserbringenden bei Einwilligung der Patientinnen und Patienten Informationen
über bezogene Leistungen zukommen lassen könnten. Eine Minderheit Wasserfallen (sp,
BE) lehnte diese neue Möglichkeit ab, da die Versicherungen nicht über die
Krankenakten verfügten, die Diagnose nicht kennen würden und allgemein nicht für
medizinische Ratschläge ausgebildet seien. Somit führten ihre Beratungen nur zu
Verunsicherung bei den Patientinnen und Patienten. Dennoch setzte sich die
Kommissionsmehrheit mit 122 zu 69 Stimmen durch. Keine Diskussionen löste die
Schaffung von Referenztarifen für die Behandlung in Spitälern ausserhalb des
Wohnkantons aus, mit denen der Bundesrat in Umsetzung einer Motion der SGK-NR
(Mo. 18.3388) den Wettbewerb fördern wollte.

Im zweiten Block standen die Arzneimittel im Mittelpunkt, wobei vor allem eine
differenzierte Prüfung der WZW-Kriterien sowie Preismodelle und Rückerstattungen
diskutiert wurden. Bei den WZW-Kriterien folgte der Nationalrat seiner Kommission,
welche nur Arzneimittel mit sehr tiefen Preisen oder Arzneimittel, bei denen die
Versorgungssicherheit gefährdet ist, von der Preisüberprüfung ausnehmen wollte. 
Besonders umstritten waren die Preismodelle, deren Regelung der Bundesrat (unter
anderem in Umsetzung einer Motion Dittli (fdp, UR; Mo. 19.3703)) neu ins KVG
aufnehmen wollte. Bereits heute können die Zulassungsinhabenden bis zu 25 Prozent
Rabatt auf den Listenpreis gewähren, wobei diese Rabatte geheim sind – der Bundesrat
wollte sie denn auch ausdrücklich vom Öffentlichkeitsprinzip ausnehmen.
Kommissionssprecher Silberschmidt verteidigte diese Möglichkeit damit, dass man
dadurch CHF 300 Mio. jährlich sparen könne, was bei entsprechender Transparenz
nicht möglich sei. Die Kommissionsmehrheit ergänzte eine Regelung, mit der sie
sicherstellen wollte, dass das BAG die Zulassungsinhabenden nicht zu entsprechenden
Rabatten verpflichten könnte. Das Transparenzproblem wollte die Mehrheit der SGK-NR
lösen, indem eine unabhängige Kommission regelmässig einen Bericht über die
Preismodelle erstellt. Zudem wolle man in einem Postulat auch einen Beitritt zur
Beneluxa-Initiative prüfen, welche international die «Informationsasymmetrie zwischen
Zulassungsinhaberinnen und Behörden verringer[ n]» möchte, wie die Kommission im
Postulatstext schrieb. Eine Minderheit Weichelt beantragte, auf die Geheimhaltung der
Informationen zu diesen Preismodellen zu verzichten, der Nationalrat hiess die
Bestimmungen in der von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen Form jedoch gut.

Schliesslich folgte die grosse Kammer ihrer Kommissionsmehrheit stillschweigend auch
bei der Schaffung eines provisorischen Preises für Medikamente im
Zulassungsverfahren. So würden die Krankenversicherungen bisher in der Zeit
zwischen der Zulassung eines Medikaments durch Swissmedic und der Preisfestsetzung
durch das BAG in jedem Fall einzeln entscheiden, ob sie ein Medikament vergüten. Um
dies zu verhindern, soll das BAG einen provisorischen Preis festlegen und entweder die
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Pharmafirmen oder die Versicherungen bei Bekanntwerden des definitiven Preises die
entsprechenden Preisdifferenzen vergüten müssen.

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf mit 131 zu 28 Stimmen
(bei 32 Enthaltungen) an, wobei die Nein-Stimmen von der Mehrheit der Grünen- und
einzelnen Mitgliedern der SVP-Fraktion stammten, die Enthaltungen von der Mehrheit
der SP-, den restlichen Mitgliedern der Grünen- und einzelnen Mitgliedern der SVP-
Fraktion. 7

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Bei der Behandlung der Änderung des EOG bezüglich der Verlängerung der
Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen lag dem
Nationalrat bei seiner Behandlung in der Herbstsession 2020 ein Minderheitsantrag
Schläpfer (svp, ZH) auf Nichteintreten vor. Grundgedanke des Mutterschaftsurlaubs sei
die Erholung der Mutter und das Zusammensein mit dem Neugeborenen – und dies sei
auch im Spital möglich, argumentierte Schläpfer. In dieser wirtschaftlich schwierigen
Situation solle der Bund stärker ans Sparen denken und auf diese Mehrkosten
verzichten. Dem stellte Mattea Meyer (sp, ZH) das Beispiel eines in der 28. Woche
geborenen Kindes gegenüber. In diesem Fall hätte die Mutter, wenn sie und das Kind
das Spital endlich verlassen könnten, nur noch drei bis vier Wochen Zeit, bis sie wieder
zur Arbeit müsste. In dieser Situation wolle man die Mütter unterstützen, so dass sie
nicht individuelle Lösungen mit ihren Arbeitgebenden suchen müssen. Betroffen seien
jährlich rund 1300 Kinder und ihre Mütter. Mit 131 zu 35 Stimmen (bei 6 Enthaltungen)
sprach sich der Nationalrat für Eintreten aus. Die ablehnenden Stimmen und
Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 
Bei der Detailberatung stand dieselbe Frage zur Diskussion, die auch den Ständerat am
stärksten beschäftigt hatte, nämlich ob die Mütter nachweisen müssen, dass sie bereits
vor der Niederkunft beabsichtigt hatten, die Erwerbstätigkeit wieder aufzunehmen. Die
Mehrheit der nationalrätlichen Kommission befürwortete eine solche Nachweispflicht,
während eine Minderheit Porchet (gp, VD) hier dem Ständerat folgen wollte, welcher
sich dagegen ausgesprochen hatte. Die Kommissionssprechenden, Philippe Nantermod
(fdp, VS) und Flavia Wasserfallen (sp, BE), setzten diesen Entscheid mit der Frage nach
der Bedeutung des Mutterschaftsurlaubs in Verbindung: Der Mutterschaftsurlaub sei
eine Verdienstausfallentschädigung, sie solle den Müttern helfen, ihre Rolle in der
Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt beizubehalten. Zudem sei diese Änderung Teil
eines Kompromisses, in dessen Rahmen auch die Mindestdauer des für die
Verlängerung nötigen Spitalaufenthalts von drei auf zwei Wochen reduziert worden sei.
Mit 124 zu 64 Stimmen folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit und führte
damit die Nachweispflicht wieder ein, senkte aber gleichzeitig die Mindestdauer des
Spitalaufenthalts. Für den Minderheitsantrag hatten die Mehrheit der SP-Fraktion, die
gesamte Grünen-Fraktion sowie je ein Mitglied der SVP- und der Mitte-Fraktion
gestimmt. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Das im Sommer 2019 von Laurence Fehlmann Rielle (sp, GE) eingereichte Postulat
«Gesundheit der Frauen. Bessere Berücksichtigung ihrer Eigenheiten» forderte vom
Bundesrat das Aufzeigen von bisher getroffenen oder nötigen Massnahmen, mit denen
sowohl in der Wissenschaft als auch im Gesundheitswesen spezifische Bedürfnisse von
Frauen besser berücksichtigen werden. Fehlmann Rielle begründete ihr Postulat mit
Untersuchungen, die zeigten, dass Frauen vom Gesundheitspersonal tendenziell zu
wenig ernst genommen und folglich etwa Herzinfarkte oder Schlaganfälle bei Frauen
vermehrt übersehen würden. Zurückzuführen sei dies darauf, dass Frauen Opfer von
auch im Gesundheitswesen verbreiteten geschlechtsspezifischen Konstrukten seien.
Ferner argumentierte Fehlmann Rielle, klinische Studien würden oft mehrheitlich an
Männern durchgeführt, sodass medizinische Empfehlungen den Bedürfnissen von
Frauen nicht entsprächen oder verschriebene Medikamente für bestimmte Frauen
eigentlich ungeeignet seien.
In seiner Stellungnahme im August 2019 empfahl der Bundesrat das Postulat zur
Annahme und fügte an, dass er die von der Sozialdemokratin geäusserten Kritikpunkte
teile und sich für ein chancengleiches Gesundheitssystem einsetzen wolle. Der daraus
resultierende Bericht werde sich zudem der Motion Heim (Mo. 19.3577) annehmen,

POSTULAT
DATUM: 28.06.2020
CHRISTIAN GSTEIGER
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welche ähnliches forderte.
Im September 2019 wurde das Postulat verschoben, da Therese Schläpfer (svp, ZH) das
Anliegen bekämpfte. In der Sommersession 2020 argumentierte Schläpfer dann, dass
Frauen entgegen der Meinung Fehlmanns durchaus gleichberechtigt behandelt werden,
was sich schon nur an deren höheren Lebenserwartung ablesen lasse. Zudem betrage
der Frauenanteil der Abgängerinnen und Abgänger des Medizinstudiums 70 Prozent,
man also aufgrund dieser weiblichen Überzahl davon ausgehen dürfe, dass Anliegen von
Frauen im Gesundheitswesen zunehmend ernst genommen werden. Innenminister
Alain Berset wiederum teilte weitgehend die Argumentation Fehlmanns, hob erneut die
von ihr erläuterten Ungleichheiten zu Lasten der Frauen hervor und empfahl das
Postulat zur Annahme. Dieser Empfehlung folgte der Rat mit 113 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen. Die Nein-Stimmen stammten grösstenteils aus der SVP-Fraktion, aber
auch Angehörige der Mitte äusserten sich gegen das Anliegen. 9

Sibel Arslan (basta, BS) zitierte aktuelle Zahlen des BFS, um ihr Postulat zur Förderung
des beruflichen Wiedereinstiegs von Frauen zu begründen: Gemäss dem BFS blieben
Frauen dem Arbeitsmarkt aufgrund einer Familienpause im Durchschnitt fünfeinhalb
Jahre fern, wobei das beruflich erworbene Know-How an Wert verliere. Die durch den
Bund beschlossenen Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung seien zwar
wichtig, aber an sich nicht ausreichend, um Frauen den beruflichen Wiedereinstieg zu
erleichtern, so die Basler Nationalrätin. Deswegen verlangte sie in ihrem Vorstoss vom
Bundesrat die Erarbeitung einer Gesamtstrategie und eines Massnahmenplans –
abgestimmt auf die unterschiedlichen Verhältnisse und Bedürfnisse der Frauen. 
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats, welches jedoch in der
Frühjahrssession 2021 von Therese Schläpfer (svp, ZH) bekämpft wurde, unter anderem
weil sie befürchtete, dass dadurch «die Mütter oder die Kinder [...] von der Familie
entfernt» würden. Ihre ablehnende Haltung wurde in der Sommersession von einer
grossen Mehrheit der FDP-Fraktion sowie von der fast einstimmigen SVP-Fraktion
unterstützt – die SVP-Vertretenden Amaudruz (GE) und Addor (VS) enthielten sich der
Stimme. Die restlichen Ratsmitglieder befürworteten das Postulat, sodass dieses mit 117
zu 71 Stimmen angenommen wurde. 10

POSTULAT
DATUM: 01.06.2021
MARLÈNE GERBER

Ständerätin Carobbio Guscetti (sp, TI; Mo. 22.3234) sowie die Nationalrätinnen
Funiciello (sp, BE; Mo. 22.3333) und de Quattro (fdp, VD; 22.3334) lancierten drei
wortgleiche Motionen zur Schaffung von Krisenzentren für Opfer sexualisierter und
geschlechterbezogener Gewalt. Alle drei Vorstösse verfolgten das Ziel, mithilfe
einheitlicher Regelungen und Standards kantonale oder regionale Krisenzentren zu
schaffen, in denen Opfer psychisch und physisch betreut werden können. Ebenfalls
sollten diese Krisenzentren zur Dokumentation und Spurensicherung von Gewalttaten
ohne direkten Beizug der Polizei dienen, um das Wohlbefinden der Opfer zu schützen
und eine vollständige Beweislage für eine allfällige Strafverfolgung zu gewährleisten.
Auch der Bundesrat sprach sich für eine entsprechende Förderung von Krisenzentren,
insbesondere in Erfüllung der Istanbul-Konvention, aus. Der Ständerat kam dem Antrag
des Bundesrats in der Herbstsession 2022 nach und nahm den Vorstoss von
Ständerätin Carobbio Guscetti stillschweigend an.
Auch die grosse Kammer beugte sich in der Herbstsession über die Motionen der
beiden Nationalrätinnen, nachdem diese in der vorherigen Sommersession von Therese
Schläpfer (svp, ZH) bekämpft worden waren. Während die Motionärinnen insbesondere
die ungleiche Verteilung von Krisenzentren innerhalb der Schweiz anprangerten,
zweifelte Schläpfer die Notwendigkeit der vorgeschlagenen Massnahmen an. Der
Nationalrat kam in der Herbstsession 2022 dem Antrag des Bundesrats nach und nahm
sowohl die Motion Funiciello mit 130 zu 42 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) als auch die
Motion de Quattro mit 133 zu 44 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an, wobei lediglich die SVP-
Fraktion geschlossen gegen beide Vorstösse stimmte. 11

MOTION
DATUM: 22.09.2022
VIKTORIA KIPFER

In der Sondersession im Mai 2023 überwies der Nationalrat zwei gleichlautende
Postulate Funiciello (sp, BE; Po. 22.4566) und von Falkenstein (lpd, BS), die einen
Bericht forderten, der Auskunft darüber gibt, welche Gründe Opfer sexualisierter
Gewalt davon abhalten, eine Anzeige zu erstatten. In der Begründung wiesen die
Postulantinnen unter anderem darauf hin, dass das unabhängige Gremium von
Expertinnen und Experten des Europarats zur Istanbul-Konvention (GREVIO) die
Schweiz bereits aufgefordert habe, die Sicht der Opfer bei der Bekämpfung von Gewalt
verstärkt zu berücksichtigen. Der Bundesrat hatte die Postulate zur Annahme

POSTULAT
DATUM: 04.05.2023
MARLÈNE GERBER
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empfohlen, diese waren jedoch von Therese Schläpfer (svp, ZH) in der Frühjahrssession
2023 bekämpft worden. Die SVP-Nationalrätin vertrat unter anderem die Ansicht, das
Anliegen sei mit Überweisung der Motionen zur Schaffung von Krisenzentren für Opfer
sexualisierter und geschlechtsbezogener Gewalt (Mo. 22.3234; Mo. 22.3333; Mo.
22.3334) bereits erfüllt worden. Der Nationalrat nahm die Postulate in der
Sondersession im Mai 2023 schliesslich mit je 49 Gegenstimmen aus der sich fast
einhellig ablehnend positionierten SVP-Fraktion an. 12

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

Die Einführung der «neuen Gendersprache» sei bei den vom Bund geführten und
finanzierten Hochschulen ETH und EPFL sowie in den Bundes-Forschungsanstalten zu
verbieten. Das forderte Therese Schläpfer (svp, ZH) mit einer im September 2022
eingereichten parlamentarischen Initiative. Gendern gehöre nicht zur Ausbildung auf
dem technischen Gebiet, verwirre die Studierenden, lenke diese von den eigentlichen
Aufgaben ab und behindere den Austausch mit anderen Hochschulen im
deutschsprachigen Raum, so die Zürcherin. Das generische Maskulin sei zudem, wie das
generische Feminin für die Mehrzahl, eine Eigenheit der deutschen Sprache. Im April
2023 beschäftigte sich die WBK-NR mit der Initiative und beantragte ihrem Rat mit 14
zu 9 Stimmen, ihr keine Folge zu geben. Die Mehrheit begrüsste die sachgerechte, klare,
bürgerfreundliche und geschlechtergerechte Sprache der Bundesbehörden und
technischen Hochschulen, wie sie im Sprachengesetz festgehalten ist. Die Kommission
bat indes Bildungsminister Guy Parmelin schriftlich, sich für «eine einheitliche
Anwendung einer inklusiven Sprache im Schweizerischen Hochschulbereich
einzusetzen». Eine Minderheit war hingegen der Ansicht, Gendern würde die Texte
komplizierter machen und zu Diskriminierungen führen, weshalb der Initiative Folge zu
geben sei. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.04.2023
MARCO ACKERMANN

Mit 97 zu 88 Stimmen bei 5 Enthaltungen lehnte es der Nationalrat in der
Sommersession 2023 ab, die Einführung der «neuen Gendersprache» an den
eidgenössischen Hochschulen und Forschungsanstalten zu verbieten. Die
entsprechende parlamentarische Initiative von Therese Schläpfer (svp, ZH) fand nur bei
der geschlossenen SVP-Fraktion sowie jeweils bei einer Mehrheit der FDP.Liberalen-
und der Mitte-Fraktion Gehör. Im Rat torpedierten Initiantin Schläpfer und WBK-NR-
Minderheitssprecherin Verena Herzog (svp, TG) die Gendersternchen und die
komplizierten Sprachvorschriften an den Hochschulen. Letztere sollten sich
stattdessen besser an dem Sprachleitfaden der Bundeskanzlei orientieren. Marianne
Binder-Keller (mitte, AG) warf daraufhin die Frage in den Raum, ob die Lehranstalten
nicht selber in der Lage seien, diese Angelegenheit eigenständig zu klären. Hier hakte
auch Kommissionssprecher Christian Wasserfallen (fdp, BE) ein, der im Namen der
Kommission den Handlungsbedarf zwar nicht grundsätzlich negierte, die
Herangehensweise jedoch kritisierte. Eine Regelung zum Umgang mit Gendersprache
sollte über alle Hochschulen hinweg gemeinsam getroffen werden und nicht nur im
Bereich der ETH und EPFL, wo der Bund die Trägerschaft innehat. Bundesrat Guy
Parmelin sei deshalb von der Kommission gebeten worden, sich für eine koordinierte,
eigenständige Regelung unter den Hochschulen einzusetzen. Wie Kommissionssprecher
Emmanuel Amoos (sp, VS) zudem erläuterte, wolle Bildungsminister Parmelin die Fragen
an der Konferenz der Schweizer Hochschulen im November 2023 thematisieren. Eine
Mehrheit zeigte sich damit zufrieden und die Initiative war erledigt. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2023
MARCO ACKERMANN

01.01.65 - 01.01.24 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Überparteiliche politische Interessen / Think Tanks

Im Oktober 2022 wurde unter dem Namen «Pro Schweiz» eine neue
nationalkonservative und EU-skeptische Gruppierung aus der Taufe gehoben. Sie ist das
Produkt einer Dreierfusion aus der «Aktion für eine unabhängige und neutrale
Schweiz» (Auns), dem «Komitee Nein zum schleichenden EU-Beitritt (EU-No)» und der
«Unternehmer-Vereinigung gegen den EU-Beitritt». Bereits im Frühling hatten die drei
Organisationen je separat der Fusion – und damit ihrer Auflösung – zugestimmt.

Zum Gründungspräsidenten von Pro Schweiz wurde Stephan Rietiker (ZG, svp) gewählt,
mit 15 Gegenstimmen bei 450 Anwesenden – die einzige Abstimmung an der
Gründungsversammlung, die nicht einstimmig ausfiel, wie die NZZ festhielt. Für Rietiker
ist das Pro-Schweiz-Präsidium das erste politische Amt: Bisher habe ihm für ein
regelmässiges politisches Engagement wegen beruflicher Verpflichtungen die Zeit
gefehlt, wie er der AZ erklärte. Nun plane er einen Tag pro Woche für Pro Schweiz
einzusetzen, entlöhnt werde sein Präsidium nicht. Der 65-jährige US-schweizerische
Doppelbürger ist Medtech-Unternehmer, Arzt, Oberst im Generalstab und ehemaliger
kurzzeitiger Präsident des Fussballklubs Grasshoppers. Zu Rietikers parteipolitischem
Werdegang wusste die NZZ zu berichten, dass dieser in seinen jungen Jahren die NZZ
abbestellte, weil sie ihm «zu links» war, und der Autopartei beitrat. Später sei er FDP-
Mitglied, dann parteilos und wieder FDP-Mitglied gewesen, bevor er vor zwanzig Jahren
zur SVP wechselte. Ein gewisses politisches Engagement entwickelte Rietiker als Kritiker
der behördlichen Covid-19-Politik, im Herbst 2021 kam er zu Medienauftritten im
Abstimmungskampf gegen die zweite Revision des Covid-19-Gesetzes. Im
Zusammenhang mit diesem Engagement wurde gemäss NZZ Christoph Blocher (ZH,
svp), der als graue Eminenz von Pro Schweiz gilt, auf Rietiker aufmerksam und fragte ihn
schliesslich für das Pro-Schweiz-Präsidium an.
Mehr politische Erfahrung brachte der Vizepräsident von Pro Schweiz mit: Nationalrat
Walter Wobmann (SO, svp) ist insbesondere als Vater der Initiativen für ein
Minarettverbot und für ein Verhüllungsverbot bekannt. Wie Wobmann sind auch die
meisten weiteren Mitglieder des 13-köpfigen Gründungsvorstands daneben in der SVP
aktiv, so unter anderem die Nationalratsmitglieder Piero Marchesi (TI), Pierre-André
Page (FR) und Therese Schläpfer (ZH) sowie die alt Nationalräte Adrian Amstutz (BE),
Christoph Mörgeli (ZH) und Ulrich Schlüer (ZH). Geschäftsführer wurde Werner
Gartenmann, der dieselbe Funktion schon bei der Auns ausgeübt hatte. Angesichts des
doch stark parteipolitisch geprägten Vorstands äusserten einige Medien in ihren
Kommentaren Zweifel, ob das von Rietiker formulierte Ziel, Pro Schweiz wieder über die
SVP hinaus im bürgerlichen Lager abzustützen – wie die Auns in deren Anfangszeiten –,
realistisch sei. Auch die angestrebte Verjüngung der Mitgliederbasis fand im
Gründungsvorstand – und gemäss Medienberichten auch in der Teilnehmerschaft der
Gründungsversammlung – noch keinen Niederschlag. Nicht im Gründungsvorstand
sassen Lukas Reimann (SG, svp) und Roger Köppel (ZH, svp), die bisherigen Präsidenten
der Auns und des Komitees «EU-No».

Stark betont wurde in den Pressekommentaren die Rolle von Christoph Blocher, der
bei Pro Schweiz zwar kein Amt übernahm, aber der Haupttreiber hinter der Fusion
gewesen war und auch den Gründungsakt der neuen Organisation leitete. Blocher war
1986 selbst Gründungspräsident der Auns gewesen und hatte diese zu ihrem grösstem
Erfolg geführt, nämlich zum Sieg in der EWR-Abstimmung 1992. Auch das 2013
gegründete Komitee «EU-No» hatte Blocher früher präsidiert. Die Fusion bezeichnete
er als notwendig, um dem konservativen Lager zu mehr Schlagkraft zu verhelfen; Pro
Schweiz solle eine direktdemokratische «Kampforganisation» «gegen die Gegner der
Schweiz im Innern» werden. Die Auns hingegen habe zuletzt an Kraft eingebüsst und
war nach Blochers Einschätzung nicht mehr referendumsfähig. Nichtsdestotrotz war
die Auns mit 20'000 zahlenden Mitgliedern und Einnahmen von rund einer Million
Franken pro Jahr die mit Abstand grösste Fusionspartnerin. Pro Schweiz zählte bei ihrer
Gründung gemäss NZZ 25'000 Mitglieder.

Dafür, dass sich Pro Schweiz inhaltlich wesentlich anders positionieren würde als die
Auns, sahen die Medienkommentare keine Anhaltspunkte; die Fusion wurde als primär
organisatorische und personelle Neuaufstellung dargestellt. Allerdings habe sich
Rietiker über seine Pläne noch nicht stark in die Karten blicken lassen, sondern in
seiner Antrittsrede eher allgemein über die Freiheit, die EU, die Zuwanderung, die

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 15.10.2022
HANS-PETER SCHAUB
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«Woke-Kultur», die Medien, die Corona-Massnahmen, das «Gutmenschentum», eine
«dilettantische Energiepolitik» des Bundes, die «skandalösen» Sanktionen gegen
Russland und eine anzustrebende Orientierung an wachsenden Märkten in Asien und
Amerika statt der EU gesprochen. Ein konkretes Projekt beschloss Pro Schweiz indessen
gleich noch an der Gründungsversammlung – die Lancierung der Neutralitätsinitiative,
welche ihrerseits eine Idee Blochers ist. 15
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